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Übersicht

• zeitliche Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung richtet sich nach Art. 5 der CSRD 

• Art. 5 der CSRD wurde noch nicht in dt. Recht umgesetzt und

• wurde durch die Stop-the-Clock-RL (Richtlinie (EU) 2025/794) bereits geändert und

• wird zukünftig durch das finale Substance Proposal geändert

➢ durch die Stop-the-Clock-RL bleibt die Logik der drei Wellen von verpflichteten Unternehmen erhalten 
und der zeitliche Anwendungsbereich wird verschoben

➢ durch das Substance Proposal wird die Logik der drei Wellen aufgehoben und durch neue 
Schwellenwerte ersetzt, wobei die neuen Schwellen für ab dem 1. Januar 2027 beginnende 
Geschäftsjahre greifen 

➢ das Substance Proposal enthält zudem ein neues Mitgliedstaatenwahlrecht für Unternehmen der Welle 
1, welche die neuen Schwellen nicht überschreiten

• die EU-Kommission intendiert, dass auch das überarbeitete ESRS Set 1 für ab dem 1. Januar 2027 
beginnende Geschäftsjahre anzuwenden ist (möglicherweise mit einer früheren freiwilligen 
Anwendung)

https://www.drsc.de/app/uploads/2025/12/251217_DRSC_Briefing_Paper_Omnibus_I-Paket.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202500794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202500794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202500794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202500794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202500794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202500794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202500794
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0324_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0324_DE.pdf
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Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 der CSRD: die Logik der drei Welle

Die Mitgliedstaaten wenden die erforderlichen Vorschriften an, um Artikel 1, mit Ausnahme von Nummer 14, nachzukommen:

a) auf am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahre

i. für große Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU, bei denen es sich um Unternehmen von 
öffentlichem Interesse im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der genannten Richtlinie handelt und die am Bilanzstichtag die 
durchschnittliche Zahl von 500 während des Geschäftsjahres Beschäftigten überschreiten;

ii. für Unternehmen von öffentlichem Interesse im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 2013/34/EU, bei denen es sich um 
Mutterunternehmen einer großen Gruppe im Sinne von Artikel 3 Absatz 7 der genannten Richtlinie handelt und die am 
Bilanzstichtag auf konsolidierter Basis die durchschnittliche Zahl von 500 während des Geschäftsjahres Beschäftigten 
überschreiten;

b) auf am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahre

i. für große Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU, die nicht unter Buchstabe a Ziffer i dieses 
Unterabsatzes fallen;

ii. für Mutterunternehmen einer großen Gruppe im Sinne von Artikel 3 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU, die nicht unter 
Buchstabe a Ziffer ii dieses Unterabsatzes fallen;

c) auf am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahre

i. für kleine und mittlere Unternehmen […];

ii. für kleine und nicht komplexe Institute […] oder kleine und mittlere Unternehmen […], die Unternehmen von öffentlichem 
Interesse […] sind […]; 

iii. für firmeneigene Versicherungsunternehmen […], und firmeneigene Rückversicherungsunternehmen […]

➢ fast wortgleiche Vorschrift für Emittenten
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Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 der CSRD i.d.F. der Stop-the-Clock-RL

Die Mitgliedstaaten wenden die erforderlichen Vorschriften an, um Artikel 1, mit Ausnahme von Nummer 14, nachzukommen:

a) auf am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahre

i. […]

ii. […]

b)  auf am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahre auf am oder nach dem 1. Januar 2027 
beginnende Geschäftsjahre

i. […]

ii. […]

c)  auf am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahre auf am oder nach dem 1. Januar 2028 
beginnende Geschäftsjahre

i. […]

ii. […]

➢ durch die Stop-the-Clock-RL bleibt die Logik der drei Wellen von verpflichteten Unternehmen erhalten und der zeitliche 
Anwendungsbereich wird verschoben

1. Welle

2. Welle

3. Welle
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Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 der CSRD i.d.F. Stop-the-Clock-RL & Substance Proposal

Die Mitgliedstaaten wenden die erforderlichen Vorschriften an, um Artikel 1, mit Ausnahme von Nummer 14, nachzukommen:

a)  auf am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahre auf Geschäftsjahre, die zwischen dem 1. Januar 
2024 und einschließlich dem 31. Dezember 2026 beginnen

i. […]

ii. […]

b)  auf am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre 

i. für große Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU, die nicht unter Buchstabe a 
Ziffer i dieses Unterabsatzes fallen von Unternehmen, deren Mitarbeiterzahl zu ihrem Bilanzstichtag im 
Durchschnitt des Geschäftsjahres 1 000 übersteigt und deren Nettoumsatzerlöse zu ihrem Bilanzstichtag 
im Durchschnitt des Geschäftsjahres 450 Mio. EUR übersteigen;

ii. für Mutterunternehmen einer großen Gruppe im Sinne von Artikel 3 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU, die nicht 
unter Buchstabe a Ziffer ii dieses Unterabsatzes fallen von Mutterunternehmen einer Gruppe, deren 
Nettoumsatzerlöse auf konsolidierter Basis zu ihrem Bilanzstichtag im Durchschnitt des Geschäftsjahres 
450 Mio. EUR übersteigen und deren Mitarbeiterzahl zu ihrem Bilanzstichtag im Durchschnitt des 
Geschäftsjahres 1 000 übersteigt;

c)  auf am oder nach dem 1. Januar 2028 beginnende Geschäftsjahre

i. […]

ii. […]

➢ durch das Substance Proposal wird die Logik der drei Wellen aufgehoben und durch neue Schwellenwerte ersetzt, wobei 
die neuen Schwellen für ab dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre greifen 
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Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 5 CSRD i.d.F. Substance Proposal: neues Mitgliedstaatenwahlrecht

[…]

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a und Unterabsatz 3 Buchstabe a können die Mitgliedstaaten 
Unternehmen oder Emittenten, die am Bilanzstichtag – gegebenenfalls auf konsolidierter Basis – Nettoumsatzerlöse 
von 450 Mio. EUR und die durchschnittliche Zahl von 1 000 während des Geschäftsjahres Beschäftigten nicht 
überschreiten, von der Befolgung der Maßnahmen ausnehmen, die erforderlich sind, um Artikel 1 – mit Ausnahme 
von Nummer 14 – sowie Artikel 2 für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2026 beginnenden 
Geschäftsjahre nachzukommen.

„[…] Dementsprechend werden Unternehmen, die unter Buchstabe a, aber nicht unter Buchstabe b in der durch die 
vorliegende Richtlinie geänderten Fassung fallen, ab den am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnenden Geschäftsjahren 
nicht mehr in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Um den Aufwand so rasch wie möglich zu verringern, sollte es 
den Mitgliedstaaten dennoch gestattet sein, diese Unternehmen für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. 
Dezember 2026 beginnenden Geschäftsjahre von den Berichtspflichten zu befreien. Die Mitgliedstaaten müssen diese 
Ausnahmeregelung in einer Weise umsetzen, die die Einhaltung des Grundsatzes der Rechtssicherheit gewährleistet.“ 
(ErwG 18a und 19a Substance Porposal)

➢ Unternehmen der Welle 1, welche die neuen Schwellenwerte des Substance Proposal nicht überschreiten, können 
bereits für das Geschäftsjahr 2025 und das Geschäftsjahr 2026 befreit werden (anstatt erst für Geschäftsjahr 2027)
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